
Wichtige Telefonnummern
Gemeindeverwaltung 031 747 21 21 Aerztlicher Notfall 026 306 60 00
Feuerwehr Notruf 118 Sanitätsnotruf 144
Feuerwehr 031 747 87 55 Zahnarzt Notfall 0848 14 14 14
Polizei Notruf 117 Vergiftungsnotfälle 145
REGA 1414 Wasserversorgung 031 747 21 69

Bösinger Kurier
Laupenstrasse 2
CH-3178 Bösingen
www.boesingen.ch

Der Gemeinderat

gratuliert
- Frau Marie Egger zum 100. Geburtstag, den sie am 07.03.2020 feiern kann. Im 

Namen der ganzen Bevölkerung wünscht er der ältesten Einwohnerin von 
Bösingen zu diesem besonderen Ereignis alles Beste.

verabschiedet
- die folgende Traktandenliste für die Gemeindeversammlung vom 23.04.2020:

1. Protokoll der GV Nr. 02/2019 vom 09.12.2019
2. Rechnung 2019 / Genehmigung
3. Bau eines Langsamverkehrsweges entlang der Fendringenstrasse / 

Projektkredit
4. Sanierung von Güterwegen und Hofzufahrten / Projektkredit
5. Reglement über die Schulen der Gemeinde Bösingen / Teilrevision
6. Ersatz und Neuanschaffungen von Informatikinfrastruktur der Schule 

Bösingen / Rahmenkredit 
7. Verschiedenes

nimmt Kenntnis
- vom Konzept für die Durchführung der Bundesfeier 2020 in Bösingen. Eine 

Gruppe junger Bösinger hat sich zur Interessengemeinschaft Bundesfeier 
Bösingen zusammengeschlossen. Diese IG organisiert die Bundesfeier 2020. 
Der Gemeinderat unterstützt die Feier mit einem Beitrag und wünscht den 
engagierten Initianten gutes Gelingen!

- vom Jahresbericht 2019 der Jugendarbeit Bösingen und dankt Jugendarbeiter 
Chrigu Oesch für die geleistete Arbeit.

Brauchen Sie Unterstützung bei der Planung Ihres Haushaltsbudgets?
http://www.caritas-fribourg.ch/was-wir-tun/budgetberatung

Eine Informationskampagne der Kommission für Präventionsfragen
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Abonnement
DruKo Service Canisius 1 Seite Fr.190.00

Fr.157.00
Fr.120.00
Fr.100.00
Fr. 77.00
Fr. 46.00

Kostenlos an alle
Bösinger Kurier Druck & Grafik ¾ Seite Haushaltungen in der
Engelhardstrasse 30A Beauregard 3 ½ Seite Gemeinde Bösingen.
CH-3280 Murten CH-1700 Freiburg 3/8 Seite Fr. 60.00 / Jahr für
031 747 80 50 026 425 51 61 ¼ Seite zusätzliches Abo
kurier@druko.ch info@canisius.ch 1/8 Seite
www.druko.ch www.canisius.ch Inseratenschluss

Freitag, 12.00 Uhr
vor Erscheinung

März 2020

06.03.2020
20.00 Uhr Musikgesellschaft Bösingen Jahreskonzert

Saal
Gasthof Drei 
Eidgenossen

07.03.2020
09.30 Uhr bis 11.30 Uhr Frauen-Kinder-Treff Bösingen Spielzeug- und 

Kinderkleiderbörse Aula Bösingen

07.03.2020
20.00 Uhr Musikgesellschaft Bösingen Jahreskonzert

Saal
Gasthof Drei 
Eidgenossen

08.03.2020
17.00 Uhr

Kath. Pfarrei Bösingen
Reformierte Kirchgemeinde 
Bösingen

Ökumenischer Gottesdienst
zum Weltgebetstag Arche Bösingen

12.03.2020
19.00 Uhr Veloclub Bösingen Generalversammlung

alter Saal
Gasthof Drei 
Eidgenossen

13.03.2020
19.00 Uhr Raiffeisenbank Sensetal Generalversammlung Wünnewil

14.03.2020
07.30 Uhr Landfrauenverein Bösingen Ofehus-Bache Ofenhaus Bachtela

14.03.2020
09.30 Uhr

Folkloreformation "ûebere 
Schûffenesee" und
Alphornbläservereinigung 
Deutschfreiburg

EJV Delegiertenversammlung Münsingen

14.03.2020
21.00 Uhr Gasthof Drei Eidgenossen 80ies Disco

Saal
Gasthof Drei 
Eidgenossen

15.03.2020
ganzer Tag TV Bösingen Waldlauf

Bösingen
und im Saal
Gasthof Drei 
Eidgenossen

16.03.2020
20.00 Uhr bis 22.00 Uhr Musikgesellschaft Bösingen Probe Gasthof Drei 

Eidgenossen

17.03.2020
19.30 Uhr Kath. Pfarrei Bösingen Pfarreiversammlung

Saal
Gasthof Drei 
Eidgenossen

17.03.2020
20.00 Uhr SP Bösingen Generalversammlung

Gasthof Drei 
Eidgenossen
Bösingen

Weitere Daten unter www.boesingen.ch/Aktuelles/Anlässe/Veranstaltungskalender.pdf

Verwaltung
Die Gemeindeverwaltung bleibt am Donnerstag, 12.03.2020 Vormittag wegen
einer Weiterbildung geschlossen.

Wir danken für Ihr Verständnis. 
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Bauwesen
Planauflagen

Baugesuch Nr. : 2020/015 FRIAC: 2020-2-00090-S Art: 84
Objekt : Abbruch und Wiederaufbau Geräteschuppen
Bauherr : Dominic und Andrea Mäder, Cholholz 42, 3178 Bösingen
Projektverfasser : Dominic und Andrea Mäder, Cholholz 42, 3178 Bösingen
Standort : Cholholz 42

Baugesuch Nr. : 2020/016 FRIAC: 2020-2-00097-S Art: 43
Objekt : Heizungswechsel, Installation Luft-Wasser Wärmepumpe
Bauherr : Thomas Schönenberger, Fendringenstrasse 6, 3178 Bösingen
Projektverfasser : Riedo Clima AG, Warpelstrasse 12, 3186 Düdingen
Standort : Fendringenstrasse 6

Baugesuch Nr. : 2020/018 FRIAC: 2020-2-00111-S Art: 1445
Objekt : Sanierung bestehende Stützmauer ohne Terrainveränderung
Bauherr : Jenny Clénin, Drosselweg 10, 3178 Bösingen
Projektverfasser : Grün & Blau Gärten und Teiche GmbH, Neueneggstr. 4, 3177 Laupen
Standort : Drosselweg 10

Einsprachefrist : 20.03.2020
Auflagestelle : Gemeindeverwaltung Bösingen
Einsprachen : Schriftlich und begründet an den Gemeinderat Bösingen

Einladung zu einer Informationsveranstaltung über zwei Projekte der 
Gemeinde Bösingen: 
Sanierung von Güterwegen und Hofzufahrten und Bau eines
Langsamverkehrsweges entlang der Fendringenstrasse 

An der Gemeindeversammlung vom 23.04.2020 werden zwei Projektkredite für die 
Sanierung von Güterwegen und Hofzufahrten sowie für den Bau eines 
Langsamverkehrsweges entlang der Fendringenstrasse beantragt. 

Um Sie über die zwei Projekte sowie das Vorgehen zu informieren und Fragen zu 
beantworten, laden wir alle Interessierten zu einer öffentlichen 
Informationsveranstaltung ein: 

Datum: Dienstag, 24.03.2020, 19.30 Uhr
Ort: Aula Primarschule Bösingen

Der Gemeinderat Bösingen freut sich, Sie an der Informationsveranstaltung 
begrüssen zu dürfen. 
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Personalinformation

Am 03.03.2020 hat Andrea Schwarzentrub
ihre Arbeit als Sozialarbeiterin bei der 
Gemeinde Bösingen angetreten.

Andrea Schwarzentrub ist 43 Jahre alt und 
wohnt in Bern.

1995 schloss sie das KV ab. Danach übte sie 
den erlernten Beruf in verschiedenen 
Branchen und Funktionen aus. 2006 
erlangte sie die gesundheitlich-soziale 
Berufsmatura und begann 2009 ein Studium 
in sozialer Arbeit an der FHNW in Olten, 
welches sie im Teilzeitmodus absolvierte 
und 2014 erfolgreich mit dem Bachelor 
abschloss.

Andrea Schwarzentrub arbeitet in einem 80% Pensum. Sie übernimmt die 
Nachfolge von Sozialarbeiterin Nicole Hutter welche bis am 31.12.2020 weiterhin 
mit einem 20% Pensum angestellt ist. Ab dem 01.01.2021 erfolgt der 
Zusammenschluss der Sozialdienste des unteren Sensebezirks mit Standort in 
Düdingen. 

Der Gemeinderat heisst Andrea Schwarzentrub herzlich willkommen, freut sich auf 
die Zusammenarbeit und wünscht ihr viel Freude und Erfolg im 
verantwortungsvollen Amt.

Fastensuppe
Wir machen Freude und helfen mit unserer Teilnahme an der 
Fastensuppe. Wir unterstützen mit dem Erlös der Fastensuppe die 
Ökumenische Kampagne unter dem Slogan: „Gemeinsam für eine 
Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert.“

FASTEN-SUPPEN-ZEIT

• Ökumenischer Gottesdienst: Sonntag, 22.03.2020, 
10.00 Uhr in der Arche Bösingen, anschl. Fastensuppe 
im ökumenischen Zentrum Laupen (ab 11.30 Uhr)

• Karfreitag Fastensuppe: 10.04.2020, ab 11.00 Uhr
im Saal des Gasthofes Drei Eidgenossen, Bösingen

Rosenverkauf in Bösingen und Laupen am Samstag, 21.03.2020.
Der Erlös aus dem Rosenverkauf ist bestimmt für „Brot für alle, 
Fastenopfer und Partner sein“.

Für Ihre Teilnahme danken wir recht herzlich.
Das ökumenische Fastensuppen-Team Bösingen und Laupen mit 
jugendlichen Helfern und das Wirte-Team von Marco Stöckli.
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Alter und Gesundheit

«Älter werden im Sensebezirk»
Ergebnisse der Umfrage für die Generation ab Jahrgang 1964 und älter

Im November 2019 haben 200 Personen aus unserer Gemeinde ab dem Jahrgang 
1964 den Frageborgen «Älter werden im Sensebezirk» erhalten. Dieser 
Fragebogen wurde in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Gesundheit Freiburg 
durch das Gesundheitsnetz Sense ausgearbeitet, um den Bedarf der Bevölkerung 
laut dem Gesetz Seniorinnen und Senioren des Kantons Freiburg Senior+ zu 
ermitteln. Als Pilotgemeinde hat Bösingen als erste Gemeinde im Sensebezirk 
diese Umfrage durchgeführt.

Nun hat die Hochschule für Gesundheit Freiburg die Ergebnisse dieser Umfrage 
ausgewertet. 125 Personen haben an der Umfrage teilgenommen, was einer 
Rücklaufquote von 62.5% entspricht. 82 Personen (66%) haben den 
Papierfragebogen ausgefüllt und 43 Personen (34%) haben die Fragen online 
beantwortet. Diese Beteiligung ist sehr erfreulich und die Umfrageergebnisse 
können als repräsentativ betrachtet werden. 

Der ausführliche Bericht wurde am 17.02.2020 der Kommission Alter und 
Gesundheit vorgestellt. Die Resultate werden der Gemeinde Bösingen und der 
Kommission Alter und Gesundheit als Basis für die weitere Planung in der 
Altersarbeit dienen; insbesondere für die Neuerarbeitung des Alterskonzeptes 
Bösingen. 

Damit die Bevölkerung informiert werden kann, wird eine Zusammenfassung des 
Berichtes erarbeitet, welche zu einem späteren Zeitpunkt im Kurier und auf der 
Homepage der Gemeinde Bösingen erscheinen wird.

Den Teilnehmenden an der Umfrage danken wir an dieser Stelle für die wertvolle 
Mitarbeit und die Unterstützung herzlich.

Gemeinderat Bösingen, Kommission Alter und Gesundheit, Gesundheitsnetz 
Sense

Informationsbroschüre "Rund um das Alter"

Die Broschüre beinhaltet eine Übersicht der amtlichen Stellen, Institutionen und 
Vereine, wenn Sie oder Ihre Angehörige Unterstützung, Hilfe und Beratung suchen.

Die von der Kommission Alter und Gesundheit erarbeitete Broschüre ist auf unserer 
Homepage unter Online-Schalter verfügbar oder kann direkt auf der 
Gemeindeverwaltung bezogen werden. 
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Jugendarbeit Bösingen

Trägerschaft: Gemeinde, kath. Pfarrei, ref. Kirchgemeinde

März 2020 im Jugendraum

Rüümli am Samstag
Samstag, 07.03.2020 von 19.00-23.00 Uhr.
Für Jugendliche aus Bösingen ab der Klasse 9H (1. OS bis 22.00 Uhr) bis zum 18. 
Lebensjahr und für alle weiteren Schüler*innen der OS Düdingen.

Kinderdisco 
Mittwoch, 11.03.2020 von 14.30-16.30 Uhr im Jugendraum.
Nur für die 5. und 6.Klässler*innen der Primarschule Bösingen

Angebote des Jahresspass im März 2020

FIFA - Turnier im Jugendraum
„Gemeinsam gamen...“
Samstag, 07.03.2020 von 18.00 - 22.00 Uhr.
Ab 12 Jahren / 4-12 Teilnehmer*innen / Fr. 2.00

Magic the Gathering Spieleabend im Jugendraum
„A Little Bit of Magic...“
Samstag, 14.03.2020 von 19.00 - 23.00 Uhr.
Ab 13 Jahren / Ab 4 Teilnehmer*innen / Fr. 5.00

Detaillierte Informationen zum jeweiligen Angebot, zur Anmeldung und zum Projekt 
„Jahresspass“ finden Sie auf unserer Homepage www.jahresspass.ch.

Für Fragen steht Ihnen / Euch der Jugendarbeiter Christoph Oesch unter der 
Telefonnummer 031 747 21 61 oder per E-Mail gerne zur Verfügung.
jugendarbeit@boesingen.ch
www.boesingen.ch
www.jahresspass.ch
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13. – 25. August 2020
Seit 23 Jahren gibt es ihn nun schon, den Ferienpass der Gemeinde Bösingen.
Die Jugendarbeit und die Jugendkommission der Gemeinde sind seit 13 Jahren für 
die Organisation verantwortlich. Ziel des Ferienpasses ist es, den Kindern während 
einigen Ferientagen interessante, spannende, lehrreiche und unterhaltsame 
Aktivitäten anzubieten. 

Dazu sind wir wiederum auf Ihre kreativen Ideen und Angebote angewiesen.

Haben Sie etwas Zeit, Spass und Lust, Ihr Hobby, Ihren Beruf, Ihren Bauernhof, 
Ihren Betrieb usw. einer Gruppe von Kindern zu zeigen, mit ihnen zu handwerken, 
einen Ausflug zu unternehmen oder ihnen sonst eine Aktivität anzubieten?
Gerne beraten wir Sie und besprechen Ihre Workshop-Ideen oder bieten Ihnen 
konkrete Beispiele für eine Aktivität an.

........................................................................................................................
Ich könnte folgendes Angebot machen:
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Name/Adresse und Tel-Nummer: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................

Melden Sie sich bei mir: Tel: ............................... E-Mail: .................................

Bitte bis 19.03.2020 einsenden an:
Jugendarbeit / Ferienpass 2020
Laupenstrasse 2
3178 Bösingen

Sie erhalten anschliessend ein Formular, in dem Sie nähere Angaben zu 
Ihrem Angebot machen können. Dieses Formular kann auch per E-Mail unter 
jugendarbeit@boesingen.ch beantragt oder im Online-Schalter auf 
www.boesingen.ch heruntergeladen werden.

Jugendarbeit Bösingen und Jugendkommission
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Informationen an die Hundehalterinnen und –halter

1. Beanstandungen
Die Oberämter, die Gemeinden und die Kantonspolizei sind regelmässig mit Klagen 
betreffend streunende Hunde, Verunreinigung des öffentlichen und privaten 
Raumes sowie Belästigung durch störendes Gebell konfrontiert. Wir verweisen 
diesbezüglich auf 

− das Kant. Gesetz über die Hundehaltung (HHG), 
https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/725.3

− das Kant. Reglement über die Hundehaltung (HHR); 
https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/725.31

− das Kant. Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch (EGStGB), Art. 12.
Insbesondere wird auf Art. 49 HHR hingewiesen: vom 1. April bis am 15. Juli 
müssen Hunde im Wald an der Leine geführt werden.

2. Hundehaltungsbewilligung (Art. 19 HHG / Art. 8 HHR) 
1. Wer einen Hund der vom Staatsrat bezeichneten 14 Rassen oder aus einer 

Kreuzung mit mindestens einer dieser Rassen züchten, halten oder 
einführen will, benötigt eine Bewilligung. Davon ausgenommen ist das 
vorübergehende Verbringen in das Kantonsgebiet für einen Aufenthalt von 
höchstens 30 Tagen, unter der Voraussetzung, dass das Tier an der Leine 
gehalten wird und einen Maulkorb trägt. 

2. Wer mehr als vier über ein Jahr alte Hunde halten will, braucht unabhängig 
von deren Rasse eine Bewilligung. 

3. Das Gesuch muss mindestens 30 Tage vor der Aufnahme einer Tätigkeit 
nach Absatz 1 oder 2 oder der Geburt des Hundes beim Veterinäramt 
eingereicht werden. 

3. Hundehalteverbot (Art. 20 HHG) 
1. Das Züchten, Halten und Abgeben, das Weitergeben und das Verbringen 

von Hunden in das Kantonsgebiet sowie der Handel mit Hunden der 
folgenden Gruppen ist verboten: 
a) Hunde des Typs Pitbull; 
b) Hunde aus der Kreuzung mit Hunden des Typs Pitbull; 

4. Obligatorische Kennzeichnung (Art. 16 Abs. 1 HHG / Art. 6 Abs. 1 HHR) 
Jeder Hund muss mit einem Mikrochip gekennzeichnet werden. Dies muss 
spätestens 3 Monate nach seiner Geburt geschehen, auf jeden Fall aber bevor er 
von der Halterin oder vom Halter, bei der oder dem er geboren wurde, weggegeben 
wird. 
Die Hunde werden in der Datenbank AMICUS eingetragen. Die HundehalterInnen 
sind verpflichtet, jegliche Mutationen (z. B. Neuerwerb, Verkauf, Adressänderung, 
Tod) innert 2 Wochen wie folgt zu melden:
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Datenbank AMICUS:
Änderungen der Personendaten und der Adresse, Abgabe (z. B. Verkauf oder 
Schenkung), Übernahme (z. B. Kauf oder Geschenk), Ausfuhr und Tod Ihres 
Hundes unter www.amicus.ch - siehe unten Rubrik „lieber Hundehalter“ - oder per 
Telefon 0848 777 100.
Bei Meldungen per Telefon oder am Schalter werden folgende Angaben benötigt: 
Name, Vorname, Adresse oder Personen-ID-Nummer der HundehalterInnen und 
falls vorhanden die Mikrochip-Nummer des Hundes.
Die HundehalterInnen können E-Mailadresse, Telefonnummer, Sprache usw. 
selbst verwalten. Weitere Angaben finden Sie auf www.amicus.ch .

Wohnsitzgemeinde:
Erstmalige Hundebesitzer und sämtliche Änderungen der Personendaten und der 
Adresse.

Oberamt des Sensebezirks (Tel. 026 305 74 34 / E-Mail: oberamt.sense@fr.ch):
Korrekturen der Steuerrechnung

5. Steuern (Art. 45 ff, Art. 50 HHG / Art. 52 ff, 60, 62 HHR) 
Die Haltung eines Hundes ist einer jährlichen kantonalen Steuer von Fr. 100.00 
sowie einer Verwaltungsgebühr von Fr. 5.00 unterstellt. Sofern das 
Gemeindereglement eine Hundesteuer vorsieht, wird diese zusätzlich und zugleich 
mit der kantonalen Hundesteuer in Rechnung gestellt. Der Betrag ist innerhalb von 
30 Tagen an den Finanzdienst des Kantons Freiburg zu entrichten. Gleichzeitig mit 
der Rechnung wird den HundehalterInnen ein Steuernachweis zugestellt. 
Für die Haltung von Hunden, die im Verlaufe des Jahres geboren oder erworben 
wurden, wird die ganze Jahressteuer erhoben. 
Jede Hinterziehung der Hundesteuer wird von der Kantons- oder 
Gemeindebehörde dem Oberamt angezeigt, das über den begangenen Verstoss 
entscheidet. 

6. Steuerbefreiung (Art. 55, 56 und 58 HHR) 
Hilfshunde können von der Steuer befreit werden. Wir verweisen diesbezüglich auf 
Art. 55, 56 und 58 des Kantonalen Reglements über die Hundehaltung (HHR).

7. Haftpflichtversicherung (Art. 39 ff HHG / Art. 50 ff HHR) 
Die ordentliche Halterin oder der ordentliche Halter des Hundes muss eine 
Haftpflichtversicherung haben, die eine Mindestdeckung von 1 Million Franken pro 
Ereignis für Personen- und Sachschäden vorsieht. 

8. Auskünfte 
Für weitere sachdienliche Auskünfte bitten wir Sie, die Internet-Seite des 
Kantonalen Veterinäramtes zu konsultieren:
http://www.fr.ch/saav/de/pub/affaires_veterinaires/hundewesen.htm oder sich 
direkt mit der Abteilung für Hunde in Verbindung zu setzen (Tel. 026 305 80 60).

Oberamt des Sensebezirks
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Schneiden von Bäumen und Hecken

Bäume und Hecken entlang der Gemeinde- und Kantonalstrasse sowie Trottoirs 
sind nach den gesetzlichen Vorschriften bis zum 1. November eines jeden Jahres 
zu schneiden, damit der vorgeschriebene Abstand zu den Strassenrändern wieder 
eingehalten wird.

Wir bitten alle Liegenschaftsbesitzer, dass diese Vorschriften der Sicherheit wegen 
eingehalten werden. Bäume und Hecken, welche bis zum obgenannten Datum 
nicht geschnitten werden und die Sicherheit der Strassenbenützer gefährden, 
werden von der Gemeinde zum Schneiden in Auftrag gegeben. Die Kosten werden 
dem jeweiligen Eigentümer in Rechnung gestellt.

Abstände von Mauern, Einfriedungen und Bepflanzungen gegenüber 
öffentlichen Strassen gemäss Strassengesetz des Kantons Freiburg
Bäume 5.00 m

Hecken (Lebhäge), die höchstens 
0.90 m hoch sind

1.65 m

Bepflanzungen in Kurven und in deren 
Anfahrt

Bepflanzungen sind untersagt, 
wenn sie die Sicht der Benützer 
behindern

Mauern und Einfriedungen bis 1.0 m 
hoch

1.65 m ab Fahrbahnrand

Mauern und Einfriedungen über 1.0 m > 1.65 m ab Fahrbahnrand, sofern 
sie die Sicht der Benützer nicht 
behindern

Leichte Einfriedungen bis 1.0 m bei 
Flurwegen u. Quartierstrassen (Zäune 
mit Pfosten, die durch Drähte oder 
Holzlatten miteinander verbunden
sind)

0.75 m ab Fahrbahnrand, wenn 
nichts anderes durch ein 
Quartierreglement vorgesehen ist
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Entsorgung - Häckseldienst vom 23.03. – 27.03.2020

Vom 23.03. – 27.03.2020, wird ein Häckseldienst durchgeführt. Dieser wird bis zu 
einer Häckselzeit von 15 Minuten kostenlos durchgeführt. Ab der 16 Minute werden Fr. 
20.00 pro 5 Minuten (exkl. MWST) in Rechnung gestellt.

Mithilfe: Beim Häckseldienst muss nicht zwingend eine Person anwesend 
sein.

Bitte beachten: Für den Häckseldienst ist folgendes Material geeignet:
- Holz bis max  20 cm
- Strauchschnitt mindestens 1 m lang

Nicht geeignet (wird nicht angenommen)
- Wurzelstöcke, kleine Ästchen, Dornen, Gartenabfälle etc.

Das Material muss sichtbar, gebündelt und gut zugänglich vor
den Liegenschaften bereitgestellt werden.

Bitte den Platz kennzeichnen, wo das Häckselgut deponiert 
werden soll. 

Anmeldung: Interessierte wollen bitte den angeführten Talon bis spätestens 
Donnerstag, 19.03.2020 an folgende Adresse zustellen:

Gemeindeverwaltung Bösingen
Laupenstrasse 2
3178 Bösingen

oder via Mail an: gemeinde@boesingen.ch
Der Anmeldetalon kann auf der Homepage der Gemeinde 
(www.boesingen.ch) heruntergeladen werden

Verspätete Anmeldungen werden nicht berücksichtigt!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anmeldetalon für den Häckseldienst vom 23.03. – 27.03.2020
Name: Vorname:

Strasse: Haus-Nr:

Tel-Nr.:

ich behalte mein Häckselgut (Das Häckselgut wird nicht abgesackt)

mein Häckselgut soll abgeführt werden

Ich habe ca. m3 zu häckseln
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Steuern 2020

Termine und Konditionen
Der Gemeinderat hat für die Anzahlungen der Gemeindesteuern 2020
(inkl. Pfarreisteuern) folgende Zahlungstermine festgelegt:

- 1. Anzahlung 2020 30.03.2020
- 2. Anzahlung 2020 30.04.2020
- 3. Anzahlung 2020 30.05.2020
- 4. Anzahlung 2020 30.06.2020
- 5. Anzahlung 2020 30.07.2020
- 6. Anzahlung 2020 30.08.2020
- 7. Anzahlung 2020 30.09.2020
- 8. Anzahlung 2020 30.10.2020
- 9. Anzahlung 2020 30.11.2020

Pro Anzahlung wird in der Regel 1/9 der Steuern 2018 in Rechnung gestellt. Wenn 
für das Steuerjahr 2018 noch keine Veranlagung vorliegt, werden die Anzahlungen 
des Jahres 2019 als Grundlage verwendet.

Vergütungszins
Bei Bezahlung des Gesamtbetrages der Steueranzahlungen bis zum 30.03.2020
wird ein Vergütungszins (Skonto) von 1.5% pro rata temporis gewährt.

Verzugszins
Für verspätete Anzahlungen für das Steuerjahr 2020 wird ein Verzugszins von 
3.0% pro Jahr verrechnet.

Ausgleichszins
Der Ausgleichszins ist auf 1.5% festgelegt worden.

E-Banking
Löschen Sie die letztjährigen Daueraufträge (alte Referenz-Nr.). Bei Einrichtung 
eines neuen Dauerauftrages verwenden Sie die aktuelle Referenz-Nr. der 
Einzahlungsscheine der Steuern 2020.

Eigenständige Anpassung der Akontozahlungen
Wenn Sie der Ansicht sind, dass der Steuerbetrag der Anzahlungsrechnung nicht 
der Realität entspricht, können Steuerpflichtige mit E-Banking oder Bankdauer-
aufträgen selbständig den Ratenbetrag anpassen.

Bitte lesen Sie unbedingt das den Steueranzahlungen beiliegende Merkblatt!

Tel: 031 747 21 25/27                                   Mail: finanzverwaltung@boesingen.ch
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Kultur

Safe the Date  
Konzert der Freiburger Rockband 

Party Project 
Wann: Samstag, 09.05.2020

Wo: Saal des Gasthof Drei Eidgenossen Bösingen

Türöffnung: 20.00 Uhr Konzertbeginn: 21.30 Uhr Eintritt: Fr. 15.00
kein Vorverkauf

www.partyproject.ch.

Die Kulturkommission Bösingen und das Team des Gasthof Drei Eidgenossen 
freuen sich auf einen tollen Abend und Euren Besuch.
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FEHR SANITÄR GMBH
Ihr Haustechnik-Partner

Damit Sie Ihr neues Bad in vollen 
Zügen geniessen können.

• 3178 Bösingen • Tel. 031 747 79 77 • www.fehrsanitaer.ch

Bild: Grohe AG
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Schiessbrillen, Kontaktlinsen und Brillen
Flamatt 031 741 40 40
Köniz 031 971 11 50www.rollioptik.ch
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Bitte senden Sie mir
  den Volkskalender im Abonnement

ab aktueller Ausgabe ab Ausgabe 2021

den Volkskalender als Geschenkabo
  den Volkskalender als Einzelausgabe 
zum Preis von Fr. 20.– pro Ausgabe 
(+ Fr. 2.70 für den Versand innerhalb der Schweiz)

Vorname/Name

Strasse

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Lieferadresse fürs Geschenk-Abonnement

Vorname/Name

Strasse

PLZ/Ort

Talon einsenden an 
Canisius AG, Abteilung Volkskalender, 
Beauregard 3, 1700 Freiburg

Ausgabe für das Jahr 2020

Bitte senden Sie mir
  den Volkskalender im Abonnement

ab aktueller Ausgabe ab Ausgabe 2021

den Volkskalender als Geschenkabo

Ihr Partner
für sämtliche Renovationsarbeiten

Malergeschäft

Wiedlisackerweg 1

3178 Bösingen

Tel. 079 372 35 07

brueltzi@bluewin.ch

10
Jahre

 Spenglerei - Bedachungen - Fassadenbau

Gebr. Rotzetter AG
Industriestrasse 67
3178 Bösingen
Telefon      031 747 85 74
Werkstatt  031 747 96 56
Telefax      031 747 96 73

Spenglerei
Bedachungen
Fassadenbau

Gebr. Rotzetter AG

Industriestrasse 67
3178 Bösingen

Telefon      031 747 85 74
Werkstatt  031 747 96 56
Telefax      031 747 96 73
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Auriedstrasse 28 • 3178 Bösingen • Tel. 031 747 92 92 • www.beo-funpark.ch

Mo - Do
Freitag
Samstag
Sonntag

11.00 - 19.00 Uhr
11.00 - 20.00 Uhr
10.00 - 20.00 Uhr
10.00 - 19.00 Uhr            

Öffnungszeiten BEO-Restaurant 

Jeden Samstag & Sonntag ab 11:30 - 18:30

Spaghetti-Buffet-Plausch
à discrétion nur        

AAllll  yyoouu  ccaann  eeaatt  aanndd  ddrriinnkk!!
EEsssseenn  uunndd  ttrriinnkkeenn  vvoomm  BBuuffffeett  ssoo  vviieell  DDuu  kkaannnnsstt!!

MMoonnttaagg  bbiiss  FFrreeiittaagg  aabb  1122..0000  --  1133..3300UUhhrr

Grosses Salat-Buffet, reichhaltiges Warmspeise-Buffet, Mineral-Süssgetränk & Kaffee

Mit mindestens 6 verschiedene Saucen

Pizza

Burger

Fleisch

Salat

Flammkuchen

Vegi-Teller

Penne
Crêppe

Kuchen

Mineral

Kaffee & Tee

Wein

Bier

Glace

NNuurr

FFrr..  2200..0000

KKiinnddeerr  aabb  FFrr..  55..0000
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